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Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen für 
die schriftlichen Prüfungen im Abitur in der gymnasia-
len Oberstufe im Jahr 2009 
 
Vorgaben für das Fach Deutsch 
 
1. Lehrpläne für die gymnasiale Oberstufe und Vorgaben für die schriftliche Abitur-

prüfung mit zentral gestellten schriftlichen Aufgaben 

Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen Aufgaben der Abiturprüfung in allen Fä-
chern der gymnasialen Oberstufe sind die verbindlichen Vorgaben der Lehrpläne für die 
gymnasiale Oberstufe (Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasi-
um/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen, Frechen 1999). Da die Lehrpläne vielfach keine 
hinreichenden Festlegungen bezogen auf die für eine Abiturprüfung mit zentral gestellten 
Aufgaben relevanten Inhalte enthalten, sind im Hinblick auf die schriftlichen Abiturprüfun-
gen 2009 entsprechende inhaltliche Vorgaben (inhaltliche Schwerpunkte und ggf. Me-
dien/Materialien) für den Unterricht in der Qualifikationsphase erforderlich, deren Behand-
lung in den zentral gestellten Aufgaben vorausgesetzt wird. Durch diese Schwerpunktset-
zungen soll gesichert werden, dass alle Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2009 das 
Abitur ablegen, gleichermaßen über die notwendigen inhaltlichen Voraussetzungen für ei-
ne angemessene Bearbeitung der zentral gestellten Aufgaben verfügen. 

Die Verpflichtung zur Beachtung der gesamten Obligatorik des Faches laut Lehrplan ein-
schließlich der verbindlichen didaktischen Orientierungen des Faches bleibt von diesen 
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen unberührt. Die Realisierung der Obligatorik insgesamt 
liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte. Die zentral gestellten Aufgaben werden die über-
greifenden verbindlichen Vorgaben der Lehrpläne angemessen berücksichtigen. 

Die folgenden fachspezifischen Schwerpunktsetzungen gelten zunächst für das Jahr 2009. 
Sie stellen keine dauerhaften Festlegungen dar. 

 
2. Verbindliche Unterrichtsinhalte im Fach Deutsch für das Abitur 2009 

Unabhängig von den folgenden Festlegungen für das Abitur 2009 im Fach Deutsch gelten 
als allgemeiner Rahmen die obligatorischen Vorgaben des Lehrplans Deutsch in den fol-
genden Kapiteln: 

• Kapitel 2: „Bereiche, Themen, Gegenstände“ mit den Abschnitten 2.1 „Bereiche: Herlei-
tung und didaktische Funktion“ und 2.2 „Obligatorik und Freiraum“ 

• Kapitel 5: „Die Abiturprüfung“ mit den Abschnitten 5.2 „Beschreibung der Anforde-
rungsbereiche“ und 5.3.1 „Aufgabenarten der schriftlichen Abiturprüfung“. 
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Auf der Grundlage der Obligatorik des Lehrplans Deutsch werden in den Aufgaben der 
schriftlichen Abiturprüfung im Jahr 2009 die folgenden Unterrichtsinhalte vorausgesetzt.  
 
2.1  Inhaltliche Schwerpunkte 
 
• Umgang mit Texten:  

- Epochenumbruch 18./19. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung 
des Dramas mit den Eckpunkten: F. Schiller, Don Carlos; G. Büchner, Dantons Tod 

- Epochenumbruch 19./20. Jh. – unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung 
von Erzählformen mit den Eckpunkten: Th. Fontane, Effi Briest; R. Musil, Die Ver-
wirrungen des Zöglings Törleß 

- Gegenwartsliteratur: Lyrik der Nachkriegszeit 1945-1960 unter besonderer Berück-
sichtigung der Autoren G. Benn, G. Eich, I. Bachmann und H. M. Enzensberger (nur 
Grundkurs) 
Christa Wolf, Kassandra – unter Einbeziehung der Frankfurter Poetik-Vorlesungen 
und der Aspekte: Auseinandersetzung mit dem Mythos, Literatur im geteilten 
Deutschland 

- Literatur vor 1700: Lyrik des Barock (nur Leistungskurs) 
 

• Reflexion über Sprache 
- Über das Verhältnis von Sprechen, Denken und Wirklichkeit nachdenken: Sprachkri-

tik, Sprachskepsis, Sprachnot (Grund- und Leistungskurs) 
- Sprache als Ergebnis von ontogenetischen, historischen und interlingualen Entwick-

lungsprozessen verstehen: Spracherwerb, Sprachentwicklung (nur Leistungskurs). 
 
 
2.2  Medien/Materialien  
 
---------- 
 
3. Bearbeitungszeit für die schriftliche Abiturprüfung 

Es gelten die Vorgaben der APO-GOSt § 32 Abs. 2. 
 
4. Hilfsmittel 

• Deutsches Wörterbuch 
• unkommentierte Textausgaben des o.g. Dramas und der o.g. Romane. 
 
5. Hinweise zur Aufgabenauswahl (Lehrkräfte, Schülerinnen/Schüler) 

• Eine Aufgabenauswahl durch die Schule ist nicht vorgesehen.  
• Die Schülerinnen und Schüler erhalten vier Prüfungsaufgaben zur Auswahl.  
• Die Aufgaben orientieren sich an den Aufgabenarten nach Abschnitt  5.3.1 des Lehr-

plans. Die Aufgabenart III B (Argumentative Entfaltung eines fachspezifischen Sach-
verhalts bzw. Problems oder eines Problems, dessen fachlicher Hintergrund aus dem 
Unterricht bekannt ist, unter Vorgabe einer Kommunikationssituation) ist im Abitur 2009 
nicht vorgesehen. 


